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RENTENREFORM

Winfried Schmahl*

Übergang vom Erwerbsleben 
in den „Ruhestand“

Beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand zeichnen sich langfristig 
erhebliche Änderungen ab. So plant die Bundesregierung vor dem Hintergrund der 

demographischen Entwicklung eine stufenweise Anhebung der Altersgrenze. Welche 
Aspekte und Zusammenhänge sind bei Reformen in diesem Bereich des 

Alterssicherungssystems zu berücksichtigen ?

Die Tatsache steht fest: Die deutsche Bevölkerung 
altert erheblich. Doch von „Überalterung“ zu spre

chen, wie es häufig geschieht, ist m. E. verfehlt. Denn 
was wäre die Norm, an der das gemessen wird? Einer
seits hat der Alterungsprozeß mannigfache Herausfor
derungen für Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspo
litik zur Folge. Andererseits -  und dies wird oft verkannt 
-  sind damit aber auch Chancen für eine Neugestaltung 
verbunden. Exemplarisch soll dies am Beispiel der Be
dingungen für den Wechsel von der Erwerbs- in die 
Nacherwerbsphase verdeutlicht werden. Zugleich soll 
die Notwendigkeit einer sowohl langfristig als auch 
ganzheitlich orientierten Problemanalyse und Entschei
dungsvorbereitung aufgezeigt werden, einer Problem
sicht, bei der miteinander in Beziehung stehende Berei
che und Fragestellungen zugleich berücksichtigt wer
den. Wird die Problemanalyse vor allem oder gar isoliert 
nur auf ein dominierendes Ziel ausgerichtet, so kann 
dies zu einer Überschätzung der Wirkungen geplanter 
Maßnahmen führen, da andere Effekte nicht (hinrei
chend) beachtet werden. Eine ganzheitliche Sicht ist so
mit eine wichtige Voraussetzung für eine illusionsfreie 
Einschätzung der zu erwartenden Wirkungen einzelner 
Maßnahmen.

* Dieser Beitrag basiert auf einem am 14. November 1988 in Stuttgart 
gehaltenen Plenar-Vortrag im Rahmen des Kongresses „Altern als 
Chance und Herausforderung“ . Der Vortrag wird in der demnächst er
scheinenden Kongreßdokumentation abgedruckt.

Prof. Dr Winfried Sctimähl, 46, lehrt Volkswirt
schaftslehre an der Freien Universität Berlin und 
ist Vorsitzender des Sozialbeirates der Bundesre
gierung für die gesetzliche Renten- und Unfallver
sicherung.

WIRTSCHAFTSDIENST 1988/XII

Zeitpunkt und Art des Ausscheidens aus dem Er
werbsleben sind von großer Bedeutung für die Arbeit
nehmer sowie Unternehmungen und zugleich für viele 
Bereiche der Wirtschafts- und Sozialpolitik -  u. a. für 
den Arbeitsmarkt, die Finanzlage der sozialen Siche
rung und die Einkommensverteilung. Dieser Themen
komplex wird derzeit in vielen Ländern intensiv disku
tiert, in verschiedenen EG-Ländern, aber auch z. B. in 
Japan. In den USA hat der Gesetzgeber bereits 1983 
hierzu Neuregelungen beschlossen, obgleich dort der 
Alterungsprozeß bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei 
uns verläuft. Die Regelaltersgrenze von jetzt 65 Jahren 
soll in den USA ab dem Jahr 2003 stufenweise auf 67 
Jahre (bis zum Jahr 2027) angehoben und frühere Pen
sionierung soll teurer werden. Der am 14. November 
vom Bundesarbeitsministerium veröffentlichte Entwurf 
für ein Gesetz zur Rentenstrukturreform’ enthält nun 
auch Vorschläge für eine Neugestaltung dieses Über
gangsprozesses, die tendenziell in Richtung der in den 
USA getroffenen politischen Entscheidungen gehen.

Bisherige Entwicklung

Zeitpunkt und Art des Übergangs vom Erwerbsleben 
in die Nacherwerbsphase haben sich im Laufe der Ent
wicklung grundlegend geändert^. War es in der überwie
gend agrarisch und kleingewerblich strukturierten vorin
dustriellen Gesellschaft eher ein je nach familiärer und 
gesundheitlicher Situation individuell gestalteter Pro-

 ̂ Diskussions- und Referenten-Entwurf eines Rentenreformgesetzes 
1992.

 ̂ Vgl. hierzu u. a. den Beitrag von M. K o h I i , W. S c h m ä h I . in: 
Winfried S c h m ä h !  (Hrsg.): Verkürzung oder Verlängerung der Er
werbsphase -  Zur Gestaltung des Übergangs vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand in der Bundesrepublik Deutschland. Tübingen 1988,

615



RENTENREFORM

zeß, so führte die zunehmende Industrialisierung zu ge
sellschaftlich normierten Regelungen. Als in Deutsch
land 1889 das Gesetz über die Invalidität- und Alterssi
cherung -  ausgerichtet vor allem auf Industriearbeiter
in Kraft trat, konnte ein Altersruhegeld erst ab dem 70. 
Lebensjahr bezogen werden, ein Alter, das nur relativ 
wenige erreichten.

Drei Jahre zuvor, 1886, war jedoch bereits im Reichs
beamtengesetz festgelegt worden, daß ein Beamter, 
ohne dienstunfähig zu sein, schon mit dem 65. Lebens
jahr in den Ruhestand treten konnte. Diese Altersgrenze 
wurde dann 1913 für Angestellte und schließlich 1916 
auch für Arbeiter übernommen. Sie wurde auch bei der 
grundlegenden Rentenreform von 1957 beibehalten. Ar
beitslose und Frauen -  jeweils unter besonderen Bedin
gungen -  konnten aber bereits ab dem 60. Lebensjahr 
ein Altersruhegeld erhalten. 1972 wurde dann -  durch 
das Rentenreformgesetz -  die Altersgrenze offiziell fle
xibilisiert. Unter der Voraussetzung einer längeren Versi
cherungszeit konnten nun auch Männer ab dem 63. Le
bensjahr Altersrente beziehen.

Zwei Aspkete sind hervorzuheben:

□  Es bestehen unterschiedliche Regelungen für Män
ner und Frauen. Sie wurden zwar durch das Bundesver
fassungsgericht 1987 als derzeit mit dem Gleichbe
handlungsgebot des Grundgesetzes vereinbar bezeich
net, dürften aber auf Dauer keinen Bestand haben. In
itiativen zur Angleichung hat unter anderem die EG- 
Kommission ergriffen. Im Entwurf des Bundesarbeitsmi
nisteriums sind gleiche Altersgrenzen für Frauen und 
Männer vorgesehen. Es ist jedoch vorstellbar, daß Ver
suche unternommen werden, gerade im Hinblick auf frü
her erbrachte Erziehungsleistungen spezielle Regelun
gen für Frauen zu erhalten.

□  Wer derzeit vor Erreichen der „normalen“ Alters
grenze von 65 Jahren bereits ein Altersruhegeld be
zieht, wird finanziell begünstigt im Vergleich zu denen, 
die erst später Rente beantragen, da die Rente nur ge
mäß der kürzeren Beitragszeit vermindert ist, nicht aber 
auch entsprechend der verlängerten Rentenlaufzeit. 
Das sind Anreize für ein früheres Ausscheiden, die ver
haltensbeeinflussend für diejenigen sein dürften, die 
über den Zeitpunkt ihres Ausscheidens entscheiden 
können (die also gesundheitlich zur Weiterarbeit in der 
Lage wären, ihren Arbeitsplatz auch behalten könnten, 
und sich das frühere Ausscheiden einkommensmäßig 
leisten können). Zwischen 1970 und 1980 ist die Er
werbsquote der 63jährigen Männer von 67 % auf 27 % 
gesunken, hat sich also mehr als halbiert. Zwar kann 
man nicht den gesamten Effekt allein auf die veränder

ten sozialrechtlichen Regelungen -  insbesondere seit 
Einführung des flexiblen Altersruhegeldes -  zurückfüh
ren, da auch andere Faktoren, vor allem die Arbeits
marktlage, auf das Erwerbsverhalten einwirken. Zwei
fellos hat aber die Änderung der sozialrechtlichen Be
dingungen maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetra
gen.

Verlängerter Rentenbezug

Späterer Eintritt in das Erwerbsleben aufgrund verlän
gerter Ausbildung, früheres Ausscheiden und gestie
gene Lebenserwartung haben insgesamt dazu geführt, 
daß die Nacherwerbsphase -  und damit die Dauer des 
Rentenbezugs -  im Vergleich zur Erwerbsphase immer 
länger geworden ist. Wer heute etwa mit 60 Jahren aus
scheidet (dies entspricht im Durchschnitt dem Renten
zugangsalter in der gesetzlichen Rentenversicherung), 
vor dem liegt noch rund ein Viertel seiner gesamten Le
bensspanne,

Das Lebensarbeitsvolumen -  die Summe der insge
samt in der Erwerbsphase erbrachten Arbeitszeit -  ist 
zusätzlich dadurch geschrumpft, daß auch die wöchent
liche und die Jahres-Arbeitszeit verkürzt wurden.

Für die Systeme der sozialen Sicherung hat all das er
hebliche Konsequenzen. Am deutlichsten wird dies in 
der gesetzlichen Rentenversicherung: Bei immer frühe
rem Ausscheiden steigt tendenziell die Zahl der Rent
ner, während die der Beitragspflichtigen sinkt. Aber 
auch das zahlenmäßige Verhältnis von Versorgungs
empfängern zu aktiven Beamten erhöht sich. Die finan
ziellen Konsequenzen für die Beamtenversorgung wer
den allerdings, da diese in den gesamten Staatshaus
halt integriert ist, nicht ohne weiteres sichtbar Der be
reits aus der demographischen Entwicklung resultie
rende Anstieg des Finanzbedarfs in den staatlichen Al
terssicherungssystemen wird durch den Prozeß des frü
heren Ausscheidens noch verstärkt. Doch auch für die 
gesetzliche Krankenversicherung hat dies finanzielle 
Konsequenzen: Zwar sind die Rentner in der Kranken
versicherung weiterhin beitragspflichtig, doch die Be
messungsgrundlage für ihre Beitragszahlung -  d .h . die 
Rente -  ist niedriger als das vorher bezogene Arbeits
entgelt. Die Folge sind geringere Beitragseinnahmen 
der gesetzlichen Krankenversicherung.

Das immer frühere Ausscheiden aus dem Erwerbsle
ben hat die Grenze, ab der jemand als „älterer“ Arbeit
nehmer angesehen wird, immer weiter sinken lassen, 
d. h. man wird früher zu einem älteren Arbeitnehmer, mit 
all den Problemen, die insbesondere bei Arbeitsplatz
verlust hinlänglich bekannt sind. Auch für verheiratete 
Frauen, die nach der Phase der Kindererziehung einen
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neuen Einstieg in das Erwerbsleben suchen, kann dies 
hinderlich sein; Wenn sie z. B. mit 40 oder mehr Jahren 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit anstreben, gehö
ren sie schon fast zur Gruppe der älteren Arbeitnehmer

Die unter anderem aus arbeitsmarktpolitischen Grün
den geförderte Tendenz des vorzeitigen Ausscheidens 
bestimmt -  je länger sie Bestand hat -  immer mehr die 
Erwartungen der Bevölkerung hinsichtlich des Regelal
ters für das Ausscheiden. Und je länger diese Tendenz 
anhält, um so schwieriger dürften Änderungen durch
setzbar sein. Erwartungen lassen sich nur allmählich 
korrigieren. Man muß somit Änderungen frühzeitig vor
bereiten und ankündigen. Dies ist aber auch deshalb er
forderlich, da Regelungen für das Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben, wenn sie auf eine Verlängerung der Er
werbsphase zielen, nicht kurzfristig wirksam werden 
können. Sie brauchen eine längere Vorlaufzeit, da man 
ältere Arbeitnehmer nicht abrupt vor veränderte Bedin
gungen stellen kann. Auch die Unternehmungen benöti
gen Zeit zur Anpassung ihrer Personalplanung, aber 
auch ihrer betrieblichen Alterssicherung. All dies ver
deutlicht die Notwendigkeit frühzeitig zu treffender und 
langfristig orientierter Entscheidungen, Dies ist aller
dings leichter gesagt als getan. Zum einen macht die Är- 
beitsmarktlage in der Bundesrepublik Zielkonflikte deut
lich; Kurz- und mittelfristig besteht vielfach Interesse an 
einem weiteren vorzeitigen Räumen von Arbeitsplät
zen, Längerfristig ist jedoch das Gegenteil erforderlich^. 
Soll über eine Verlängerung der Arbeitsphase für die Zu
kunft bereits in einer Zeit noch hoher Arbeitslosigkeit 
entschieden werden -  was im Referentenentwurf vorge
sehen ist - ,  bedarf dies sorgfältiger Vorbereitung, um in 
der Öffentlichkeit Verständnis für die auf die Zukunft ge
richtete Maßnahme zu wecken. Im politischen Prozeß 
erfordert dies eine Zeitperspektive, die über eine oder 
nur wenige Wahlperioden deutlich hinausreicht.

Gründe für gesetzliche Änderungen

Die Gründe für eine Änderung der gesetzlich normier
ten Bedingungen für den Übergang lassen sich etwa 
wie folgt zusammenfassen:

□  In der gesetzlichen Rentenversicherung würde eine 
Verlängerung der Erwerbsphase einen spürbaren Bei-

trag zur Minderung des Finanzbedarfs leisten. Je nach 
Kombination mit anderen Maßnahmen -  denn nur durch 
ein Maßnahmenbündel läßt sich realistischerweise die 
Finanzierung der Alterssicherungssysteme in Zukunft in 
einer sozial und ökonomisch akzeptablen Weise bewäl
tigen -  kann im Gipfelpunkt der Belastung durch Erhö
hung des durchschnittlichen Rentenzugangsalters um 
je ein Jahr der sonst erforderliche Beitragssatz in der ge
setzlichen Rentenversicherung um jeweils etwa 1,5 bis 
3 Beitragspunkte gesenkt werden. Auch die gesetzliche 
Krankenversicherung würde Mehreinnahmen er
halten''.

□  Betrachtet man das aufgrund der demographischen 
Entwicklung sinkende inländische Erwerbspersonen
potential, so ist aus längerfristig orientierter arbeits
marktpolitischer Sicht eine Ausdehnung der Erwerbs
phase ein wichtiges Instrument, um einem Mangel an 
qualifizierten und erfahrenen inländischen Arbeitskräf
ten entgegenzuwirken,

□  Im Interesse der Arbeitnehmer wäre es erstrebens
wert, flexible Regelungen nicht nur im Hinblick auf den 
Zeitpunkt des Ausscheidens zu haben, sondern auch 
hinsichtlich der in der Spätphase des Arbeitslebens er
brachten Arbeitsleistung durch die auf breiter Front erfol
gende Einführung von Möglichkeiten eines stufenwei
sen, gleitenden Ausscheidens aus dem Erwerbsleben, 
Statt der abrupten Beendigung der (offiziellen) Erwerbs
tätigkeit würde eine Phase des allmählichen Hineinglei
tens in den neuen Lebensabschnitt geschaffen. Dies er
leichtert dem Arbeitnehmer, die Arbeitsanforderungen 
seiner eigenen Leistungsfähigkeit und/oder den eige
nen Bedürfnissen anzupassen®.

Wie realistisch ist jedoch eine solche Politik einer Ver
längerung der Erwerbsphase in Kombination mit der 
Schaffung von Möglichkeiten für ein gleitendes Aus
scheiden? Sind neue gesetzliche Regelungen durch
setzbar und -  wenn ja -  welche Wirkungen sind dadurch 
erzielbar? Dies hängt maßgeblich von den Reaktionen 
der Arbeitnehmer und Unternehmungen ab.

Die Koalitionsfraktionen im Bundestag streben offen
kundig eine Anhebung der Altersgrenze in der Renten
versicherung an, stufenweise, dem amerikanischen Vor
bild folgend. Wichtig ist, wann dies beginnt, welches Re
gelalter schließlich festgelegt wird und zu welchem Zeit-

 ̂ Einen tlberblick über verschiedene damit verbundene Aspekte vermit
teln die verschiedenen Beiträge, in: W. S c h m a h l  (Hrsg.): Verkür
zung oder Verlängerung der Erwerbsphase. a.a.O. Vgl. darüber hinaus 
die Darstellung unterschiedlicher Positionen und Interessen in Klaus 
J a c o b s .  Winfried S c h m a h l :  Der Übergang in den Ruhestand, 
in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
21. Jg. (1988), S, 194-205.

^ Vgl, hierzu die Ausführungen und weiteren Literaturhinweise in Win
fried S c h m a h l :  Beiträge zur Reform der Rentenversicherung,
Tübingen 1988, S. 185 ff.

Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 6 und 7 im Bericht der Kommission „Al
tern als Chance und Herausforderung", Stuttgart 1988. Zur Diskussion 
über Gründe und Wünschbarkeit -  aber auch zu Realisierungsmöglich
keiten -  siehe auch Jürgen K r u s e ,  Werner S t e i n g a u : Verlän
gerung der Lebensarbeitszeit, Karlsruhe 1988; Gert W a g n e r ,  Ellen 
K i r n e r ,  Jürgen S c h u p p : Verteilungs-, sozial-und arbeitsmarkt- 
politische Bedeutung eines Teilrentensystems, veröffentlicht vom Mini
ster für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfa
len, Düsseldorf 1988.
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punkt es erreicht werden soll. Die jetzt bekanntgeworde
nen Vorstellungen sind zumindest ein klares Signal: Die 
verschiedenen vorzeitigen Altersgrenzen in der gesetz
lichen Rentenversicherung sollen allmählich, in Schrit
ten von jeweils sechs Monaten pro Kalenderjahr auf das 
65. Lebensjahr angehoben werden. Das heißt, die heu
tige Altersgrenze von 63 Jahren würde also nach vier 
Jahren bei 65 Jahren liegen, die von 60 Jahren erreichte 
nach 10-jähriger Übergangsphase gleichfalls die 
Grenze von 65 Jahren. Ob damit allerdings -  wie jetzt 
vorgeschlagen -  bereits 1995 begonnen werden soll, 
wird auch mit Blick auf die sich im nächsten Jahr ab
zeichnende weitere Arbeitsmarktentwicklung diskutiert 
werden. Gegenwärtig spricht vieles dafür, mit dem An
heben der Altersgrenzen später zu beginnen,

Abstimmungserfordernisse

Damit dies auch zu einer Anhebung des durchschnitt
lichen Rentenzugangsalters führt, ist eine sorgfältige 
Abstimmung mit den Bedingungen für die Inanspruch
nahme von Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten erfor
derlich. Auch wenn z. B. die Altersgrenze bei Schwerbe
hinderung nicht über das 60. Lebensjahr hinaus ange
hoben werden soll, ist durch geeignete Regelungen da
für zu sorgen, daß wir nicht im Alter ein Volk von Schwer
behinderten werden, also dies dann als Ausweichmög
lichkeit für vorzeitiges Ausscheiden genutzt wird.

Verfehlt wäre es, zugleich gesetzliche Regelungen für 
eine vorgelagerte Altersteilzeit einzuführen, denn der 
Entlastungseffekt auf dem Arbeitsmarkt dürfte nur sehr 
gering sein -  noch geringer als bei dem auslaufenden 
Vorruhestand. Außerdem würde damit ein Signal in die 
falsche Richtung gegeben.

Unstrittig ist, daß ein Anheben der Altersgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung eine günstige Ar
beitsmarktsituation voraussetzt, damit es tatsächlich zu 
einer Verlängerung der Lebensarbeitsphase kommt und 
keine beschäftigungspolitisch negativen Wirkungen 
oder nur eine Umverteilung von Arbeitslosigkeit ausge
löst werden. Wenn jedoch jetzt darüber entschieden 
wird -  was wegen der langen Ankündigungs- und Vor
laufzeit notwendig ist kann über die künftige Arbeits
marktsituation zwar nur näherungsweise etwas gesagt 
werden. Falsch wäre es aber auf jeden Fall, die jetzigen 
Bedingungen -  hohe Arbeitslosigkeit, Mangel an Teil
zeitarbeitsplätzen oder Interesse vieler Arbeitgeber an 
einer Verjüngung der Belegschaft -  als Grundlage für 
die auf die Zukunft gerichteten Entscheidungen zu neh
men oder hieraus Aussagen über die erreichbaren Wir
kungen abzuleiten. Maßgebend sind vielmehr die in der 
Zukunft bestehenden Bedingungen.

So ist damit zu rechnen, daß technologischer Wan
del® und Veränderungen in der Wirtschafts- und Be- 
schäftigtenstruktur -  mehr Dienstleistungen -  zu einer 
Veränderung der Qualifikationsanforderungen führen: 
Gefragt sind höhere Qualifikationen. Geistige und pla
nende Tätigkeit sowie Erfahrungen werden zuneh
mende Bedeutung erlangen, während insbesondere 
physisch stark beanspruchende Arbeit abnehmen wird. 
Erfahrungen älterer Arbeitnehmer dürften auch dann 
zunehmend wichtig werden, wenn sich Arbeit von iso
lierter Tätigkeit mehr zu einem Zusammenwirken von Ar
beitskräften entwickelt und dabei soziale Aspekte an Be
deutung gewinnen, soziale Kompetenz neben das 
Fachwissen tritt^.

Die Vorstellungen über die Leistungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer und die mit ihrer Beschäftigung verbunde
nen Kosten scheinen oft eher durch Vorurteile und durch 
ein an der physischen Leistungsfähigkeit orientiertes 
Defizitmodell geprägt zu sein, nicht aber durch ertipi- 
risch fundierte Untersuchungsergebnisse. Hieran man
gelt es. In der Bundesrepublik gibt es z. B. meines Wis
sens immer noch keine befriedigenden empirischen An
gaben über die Entwicklung der Produktivität von Arbeit
nehmern im Lebensablauf.

Fortbildung und Teilzeitarbeit

In Zukunft wird die Weiterbildung zunehmend eine 
zentrale Bedeutung gewinnen. Je mehr Arbeitnehmer 
bereits in jüngeren Jahren kontinuierlich in Weiterbil
dung einbezogen werden -  dies gilt auch für Teilzeit
kräfte, die häufig ausgeklammert bleiben um so eher 
ist auch mit der Weiterbildungsbereitschaft und der Auf
nahmefähigkeit im höheren Lebensalter zu rechnen. 
Wenn die Erwerbsphase ausgedehnt wird, dann lohnt 
es sich für die Arbeitgeber auch unter Kostengesichts
punkten, ältere Arbeitnehmer in Weiterbildungsmaßnah
men einzubeziehen, da deren erhöhtes „Humankapital“ 
länger genutzt werden kann. Auch Arbeitnehmer haben 
dann länger etwas von ihren Weiterbildungsbemühun
gen. Bei verringerter Wochenarbeitszeit, insbesondere 
auch bei zunehmender Teilzeittätigkeit, wird sich aber 
verstärkt die Frage stellen, ob Weiterbildung ausschließ
lich oder weit überwiegend nur während der Arbeitszeit 
erfolgen kann.

Wenn sich ein Mangel an qualifizierten inländischen 
Arbeitskräften abzeichnet, der auch nicht ohne weiteres

® Vgl. hierzu u a G S p u r ,  D. S p e c h t :  Flexibilisierung der Pro- 
duktionstechnik und Auswirkungen auf Arbeitslnhalte, in: Zeitschrift für
Arbeitswissenschatt, 1987, S. 207-211,

’ Vgl, auch den Beitrag von W, H. S t a e h l e ,  in; Winfried 
S c h m ä h i (Hrsg.); Redefining the Process of Retirement in an Inter
national Perspective, Heidelberg, Berlin, 1989. im Druck.
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durch Ausländer gedeckt werden kann, so wird nicht nur 
das Interesse an einer längeren Arbeitsphase steigen, 
sondern es wird auch mehr Phantasie entwickelt wer
den bei der Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen, auch 
für ältere Arbeitnehmer Dies ist bereits jetzt in den USA 
zu beobachten®. Arbeitszeitberater betonen immer wie
der, daß weitaus mehr Arbeitsplätze teilbar sind als üb
licherweise unterstellt®. Dies erfordert allerdings höhe
ren organisatorischen Aufwand und ist in Klein- und Mit
telbetrieben schwerer als in Großbetrieben realisierbar.

Die im Vergleich zu anderen Ländern und Regelun
gen hohe Inanspruchnahme des seit 1976 in Schweden 
praktizierten Teilrentenmodells beruht maßgeblich auf 
dem hohen Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen, auch für 
Männer In Schweden ist über die Hälfte aller 60- bis 
65jährigen Erwerbstätigen teilzeitbeschäftigt'“ .

Die Einführung eines gesetzlichen Teilrenten-Kon- 
zepts, dessen Nutzung Teilzeitarbeitsplätze für ältere Ar
beitnehmer voraussetzt, könnte die gesellschaftliche 
Anerkennung von Teilzeitarbeit auch bei Männern gene
rell positiv beeinflussen. Die Schaffung von mehr Teil- 
zeit-Arbeitsplätzen kann in früheren Lebensphasen die 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit -  ins
besondere in der Phase des Aufziehens von Kindern -  
erleichtern und in der Spätphase des Erwerbslebens 
beispielsweise die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 
und familiärer Pflegetätigkeit, ist doch Familienpflege 
nicht selten für Frauen ein Grund für die vorzeitige Been
digung ihrer Erwerbstätigkeit. Dies könnte dann noch er
leichtert werden, wenn bei Ausübung solcher gesell
schaftlich als wichtig erachteter Tätigkeiten steuerfinan
zierte Ansprüche für die eigene Alterssicherung erwor
ben werden können.

Probleme und Potentiale

In der Zunahme von Teilzeittätigkeit in einer immer 
längeren Phase des Erwerbslebens -  wie auch in der 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit -  liegen allerdings 
auch Gefahren: Sofern diese Zeiten nicht gesellschaft
lich durch Rentenansprüche (wie bei Kindererziehung 
oder Pflege) honoriert werden und keine ausreichende 
familiäre Sicherung besteht, kann dies zur Konsequenz

° Siehe F. Peter L i b a s s i : Integrating the Elder into the Labor 
Force: Consequences and Experience for Insurance, in: The Geneva
Papers on Risk and Insurance, Bd. 13 {1988), S. 350-360.

 ̂ SoauchA. H o f f ,  in:W. S c h m a h l  (Hrsg.):VerkurzungoderVer- 
langerung der Erwerbsphase, a.a.O.

Vgl. Klaus J a c o b s :  Teilrentenmodelle; Erfahrungen im In- und 
Ausland, in: WZB (H r^,): Internationale Chronik zur Art>eitsmarktpolitik, Nr 
32 (1988), S. 1 ff. Vgl. auch Frank L a c z k o : Teilruhestand: EineAlterna- 
tive zur Fnjhrente?, in: Internationale Revue ftir soziale Sicherheit, 41. Jg. 
(1988). S. 172-194. Beide Artikel basieren z.T. auf Artjeiten, die in Kürze ver
öffentlicht werden in: W. S c h m a h l  (Hrsg.): Redefining . . a.a.O.

haben, daß das in der Erwerbsphase erzielte Einkom
men zwar zur Finanzierung des aktuellen Lebensunter
halts ausreicht, nicht aber zur Ansammlung ausreichen
der Ansprüche für das Alter Die Gefahr zunehmender 
Sozialhilfebedürftigkeit bei immer weiterer Reduzierung 
der Arbeitstätigkeit darf nicht verkannt werden.

Im Zusammenhang mit der Einführung von Teilren- 
ten-Modellen und der Reduzierung der Erwerbsarbeit 
sollte auch daran gedacht werden, daß sich hieraus Po
tentiale für andere Tätigkeiten -  z. B. im Ausbildungsbe
reich, aber auch im sozialen Dienstleistungsbereich, au
ßerhalb der Familie -  ergeben, was angesichts des stei
genden Anteils sehr alter Menschen und der steigenden 
Nachfrage nach Betreuungstätigkeiten sowohl im Hin
blick auf die Versorgungslage der Hilfsbedürftigen als 
auch im Hinblick auf die Finanzierung sozialer Leistun
gen wünschenswert ist. Allerdings sollten hieran nicht 
zu große Hoffnungen hinsichtlich des finanziellen Entla
stungspotentials geknüpft werden.

Insgesamt wäre eine Strategie, die eine Verlängerung 
der Erwerbsphase mit Möglichkeiten eines gleitenden 
Ausscheidens verbinden will, einzubetten in eine umfas
sende Arbeitszeitpolitik. So wäre denkbar, daß das Ar
beitszeitvolumen über den Lebenszyklus anders verteilt 
wird, wobei die Arbeitszeit einerseits in bestimmten Le
bensphasen verkürzt wird -  sei es gegen Ende oder zwi
schenzeitlich, u. a. in der Phase des Aufziehens von Kin
dern - ,  während sie andererseits durch eine Verlänge
rung der Erwerbsphase zeitlich gestreckt wird.

Um Voraussetzungen für eine Verlängerung der Er
werbsphase zu schaffen, müssen im Rahmen der ge
setzlichen Rentenversicherung die Anreize für das vor
zeitige Ausscheiden beseitigt werden. Es müssen nach 
versicherungsmathematischen Überlegungen kalku
lierte Korrekturen der Rentenhöhe erfolgen, wenn je
mand vor oder nach der Regelaltersgrenze ausschei
det. Dies erfordert die Festlegung einer Regelalters
grenze. Würde man das 63. Lebensjahr wählen -  zu 
dem viele Männer heute ausscheiden - ,  so würde man 
die gegenwärtigen Bedingungen in hohem Maße fest
schreiben und eine Verlängerung der Erwerbsphase 
durch diese Neuregelung kaum erreichen. Insofern ist 
es angezeigt, das 65. Lebensjahr -  wie vorgeschlagen 
-  als Regelaltersgrenze zu wählen, gleichzeitig aber 
Möglichkeiten für ein vorzeitiges Ausscheiden zuzulas
sen. Das hat allerdings zur Konsequenz, daß vorzeiti
ges Ausscheiden für den teurer wird, der diese Möglich
keit nutzt.

Inwieweit dies tatsächlich zu einem längeren Verwei
len im Arbeitsprozeß führt, wird von vielen Bedingungen
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abhängen, so u. a. dem Gesundheitszustand, der fami
liären Situation, dem Einkommen, der Art der Tätigkei
ten, aber auch davon, welche Bedeutung Erwerbsarbeit 
für die Lebensgestaltung besitzt. Der Rahmen, inner
halb dessen man vorzeitig ausscheiden kann, muß aller
dings recht eng gefaßt werden, damit bei vorzeitigem 
Ausscheiden nicht die Gefahr entsteht, daß die dann er
reichbare Rente zur Finanzierung des Lebensunter
halts nicht mehr ausreicht und unter Umständen die So
zialhilfe in Anspruch genommen werden muß.

Teilrente

Da sozialrechtliche Regelungen in der Vergangenheit 
zu einem immer früheren Ausscheiden beitrugen, kann 
man erwarten, daß auch entgegengerichtete Effekte 
durch gesetzgeberische Maßnahmen erreichbar sind. 
Eine positive Arbeitsmarktsituation ist dafür eine der ent
scheidenden Voraussetzungen. Allerdings darf man 
nicht die Steigerung z.B . einer Altersgrenze vom 63, auf 
das 65. Lebensjahr gleichsetzen mit einer Steigerung 
des durchschnittlichen Rentenzugangsalters um zwei 
Jahre. Dies hängt ja gerade von den Verhaltensreaktio
nen ab.

Wenn zusätzlich eine Teilrente eingeführt wird, die ne
ben der Teilzeitarbeit gezahlt wird, dann ist erforderlich, 
daß diese Teilrente frühestens dann bezogen werden 
kann, wenn auch ein vollständiges vorzeitiges Aus
scheiden möglich ist. Die Teilrentenphase darf also dem 
Bezug der Altersrente nicht vorgeschaltet werden. Sie 
sollte aber über die Regelaltersgrenze hinausreichen.

Teilrenten und adäquate Teilzeitarbeitsplätze für äl
tere Arbeitnehmer können auch zu einer Verminderung 
der Zahl von Erwerbsunfähigkeitsrenten beitragen, Er
werbsunfähigkeitsrenten sind ja zum erheblichen Teil 
dadurch bedingt, daß bei gesundheitlichen Einschrän
kungen keine geeigneten Teilzeitarbeitsmöglichkeiten 
bestehen.

Für die Inanspruchnahme des Angebots einer Teil
rente sind die einkommensmäßigen Auswirkungen für 
die Arbeitnehmer von zentraler Bedeutung. Der geringe 
Erfolg mancher Teilrenten-Modelle sowohl tarifvertragli
cher Art im Inland als auch gesetzlicher Art im Ausland 
ist unter anderem darauf zurückzuführen, daß die Alter
nativen, die sich den Arbeitnehmern für ein vollständi
ges Ausscheiden boten, finanziell weitaus attraktiver 
waren. Es ist darauf zu achten, daß diesem Modell also 
nicht durch andere Regelungen Konkurrenz gemacht 
wird. Zugleich ist sorgfältig zu prüfen, welche Konse
quenzen sich für die Einkommenslage der Arbeitneh
mer aus dem Zusammenwirken der sozialrechtlichen

Regelungen mit der Besteuerung von Renten und Arbeits
entgelten sowie dem Bezug sonstiger Transferzahlungen, 
z. B. von Wohngeld, ergeben. Erst der Gesamteffekt ist 
für den einzelnen entscheidend, insbesondere wenn er 
auf seinem alten Arbeitsplatz Weiterarbeiten kann.

Lange Arbeitszeiten und Erwerbsarbeit im Alter kön
nen aber auch das Ergebnis unzureichenden Einkom
mens, vor allem unzureichender sozialer Sicherung 
sein. Dies ist zum Teil der Fall für die „zweiten Karrieren“ 
in den USA oder in Japan, die sich nach dem Ausschei
den aus der bisherigen Tätigkeit und bei Bezug einer Al
tersrente anschließen” . Diese Form des stufenweisen 
Ausscheidens, die auch in vielen Ostblockländern bei 
dem dort niedrigen Absicherungsniveau im Alter zu ver
zeichnen ist, sollte für die Bundesrepublik jedoch kein 
Maßstab sein. Auch aus diesem Grunde ist es ratsam, 
an einem ausreichend ausgebauten einkommensbezo
genen staatlichen Alterssicherungssystem festzuhalten 
und keinen Übergang zu einer staatlichen Mindestal
terssicherung auf Sozialhilfeniveau anzustreben, sei sie 
beitrags- oder steuerfinanziert.

Teilzeitarbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
bei bereits vollem Rentenbezug (also nicht kombiniert 
mit einer Teilrente) entlastet zwar nicht die Rentenversi
cherung, bietet aber denjenigen eine Chance, die ge
sundheitlich dazu in der Lage sind und sich freiwillig da
für entscheiden können -  also nicht wegen Einkom
mensmangels dazu gezwungen sind.

Von besonderer Bedeutung für die Alterssicherung 
generell, aber auch speziell für das Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben ist die Ausgestaltung der betriebli
chen Alterssicherung. In den USA trägt sie maßgeblich 
zu vorzeitigem Ausscheiden bei’ .̂ Ihre Ausweitung auf 
weitere Gruppen von Arbeitnehmern in der Privatwirt
schaft, auch auf Teilzeitarbeitskräfte, wäre wünschens
wert. Im Hinblick auf die Realisierung eines gleitenden 
Ausscheidens müßte aber durch geeignete Regelungen 
beispielsweise auch sichergestellt werden, daß Ge
samtversorgungsmodelle, die ja für die Arbeitnehmer 
besonders attraktiv sind, weil sie einen bestimmten Pro
zentsatz des letzten Arbeitsentgelts absichern -  die Zu
satzversorgung des öffentlichen Dienstes ist dafür das 
quantitativ wichtigste Beispiel - ,  keinen Hinderungs
grund für ein Überwechseln auf einen Teilzeitarbeits
platz am Ende der Erwerbsphase darstellen.

" Vgl zu einer differenzierten Analyse für die ÜSA die Beiträge von C. 
R e i m e r s ,  M, H o n i g  sowie von R. v, B u r l < h a u s e r ,  J. F. 
Q u i n n ,  in; Redefining the Process of Retirement, a.a,0.

Siehe nochmals R. V B u r k h a u s e r ,  J. R Q u i n n ,  a.a.O.

Vgl. ausführlich dazu Transfer-Enquete-Kommission: Das Transfersy
stem in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1981, S, 123 ff.
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Weitere Folgerungen

Für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben gerade im 
Bereich der Alterssicherung besitzen die Entscheidun
gen des Gesetzgebers zentrale Bedeutung. Erforder
lich ist, daß langfristig orientierte politische Entschei
dungen getroffen werden. Dies setzt eine klare Konzep
tion zur Weiterentwicklung der sozialen Sicherung vor
aus. Politische Entscheidungen sollen Arbeitnehmern 
und Unternehmungen die Rahmenbedingungen ver
deutlichen, innerhalb derer sie ihre eigenen Entschei
dungen treffen können. Eine Strategie der Verknüpfung 
von Verlängerung der Erwerbsphase und Möglichkeiten 
eines gleitenden Ausscheidens dürften Chancen für Ar
beitnehmer und Unternehmungen eröffnen, aber auch 
für die ökonomisch und gesellschaftlich akzeptable Be
wältigung der Finanzierungsprobleme der Sozialversi
cherung. Die Umsetzung einer solchen Strategie kann 
allerdings nicht auf die gesetzliche Rentenversicherung 
beschränkt bleiben, sondern e rfo rdert-w ie  auch bei an
deren Maßnahmen - ,  daß auch in den übrigen öffentlich 
finanzierten Alterssicherungssystemen -  so insbeson
dere der Beamtenversorgung -  in geeigneter Weise ge
handelt wird. Neben dem Gesetzgeber sind aber auch 
die Tarifpartner gefordert, um Rahmenbedingungen für 
eine entsprechend flexible Arbeitszeitgestaltung zu 
schaffen.

Grundlage einer umfassenden Strategie, die sich 
nicht auf die gesetzliche Rentenversicherung be
schränkt, ist dabei zum einen das Offenlegen der für re
levant erachteten wirtschafts- und sozialpolitischen 
Ziele. Sie bilden die Basis für die Maßnahmenentschei
dungen in den einzelnen institutioneil abgegrenzten Be
reichen -  und zwar in einer möglichst operationalisier- 
ten, sich nicht in Leerformeln erschöpfenden Weise. 
Zum anderen bedarf es einer die verschiedenen Effekte

aufzeigenden umfassenden statistischen Grundlage für 
die Lageanalyse. So fehlt immer noch eine personell 
orientierte Verteilungsberichterstattung in der Bundes
republik, aus der hervorgeht, wer Zahler und wer Emp
fänger im Rahmen des staatlichen Umverteilungspro
zesses ist’ .̂ Auch weiß man immer noch zu wenig über 
das Zusammentreffen von eigenen Renten bzw. Pensio
nen mit Hinterbliebenenrenten und sonstigen Einkünf
ten, was angesichts der geltenden Regelung über Ein
kommensanrechnung im Hinterbliebenenrecht für die 
Ermittlung der Ausgabenentwicklung, aber auch von 
Verteilungswirkungen wichtig wäre’'*. Gleichermaßen 
fehlt es an einer regelmäßigen Zusammenschau der 
Wirkungen der verschiedenen Alterssicherungssy
steme, aus der hervorgeht, wie die unterschiedlichen 
Regelungen in den einzelnen Alterssicherungssyste
men tatsächlich die Lebenshaltungssituation der ver
schiedenen Gruppen der Bevölkerung beeinflussen. 
Schließlich sind in einer solch integrierenden Sicht auch 
die vielschichtigen weiteren Effekte sozialer Sicherung 
zu erfassen.

Soziale Sicherung ist mehr als ein Kostenfaktor, mehr 
als eine „Belastung“ , über die soviel gesprochen wird. 
Soziale Sicherung bewirkt vielfältige positive Effekte, 
nicht nur in dem Sinne, daß die Arbeitskraft erhalten 
oder wiederhergestellt wird -  durch Gesundheitsmaß
nahmen, durch Rehabilitation - ,  sondern auch durch die 
Förderung des sozialen Friedens. Eine solche ganzheit
liche Sicht ist Voraussetzung dafür, daß sich langfristig 
Notwendiges gegenüber kurzfristiger Opportunität im 
politischen Prozeß besser durchsetzen kann.

Siehe Uwe R e h f e I d : Aus der Verbandsstatistik: Die Auswirkun- 
gen der Neuregelung der HEZG für Witwen und Witwer des Rentenbe- 
standes vom 1. Januar 1988, in: Deutsche Rentenversicherung. 1988. 
S. 653-661.
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